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Zusammenfassung 

 
Die Energiekontor AG plant den Bau von 4 WEA des Typs N117/2.400 in Heinsberg, Waldenrath. Die 
TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH wurde beauftragt, die Umwelteinwirkungen durch Schal-
lemissionen der Anlagen zu prüfen. Die Immissionsrichtwerte für die Lärmbelastung wurden nach TA 
Lärm [1] festgelegt.  
Die Belastung durch Lärm wurde mit Hilfe einer Schallimmissionsprognose nach TA Lärm [1] und dem 

Windenergie-Erlass NRW [2] für ausgewählte Schallimmissionsorte berechnet. Die Unsicherheiten der 
Bestimmung der Schallimmissionsprognose wurden durch aus Einzelunsicherheiten berechnete Auf-
schläge nach Empfehlungen der Bund- Länderarbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) [3] und 
dem Windenergie-Handbuch von M. Agatz [4] berücksichtigt. 
 

Die Schallimmission wurde konservativ ohne Berücksichtigung des schalloptimierten Betriebs von Be-

standsanlagen berechnet. 

 

Die Gesamtbelastung unterschreitet bei nicht schalloptimiertem Betrieb der geplanten WEA die Im-

missionsrichtwerte für Tag an allen Immissionsorten, für welche die geplanten WEA einen relevanten 

Beitrag liefern, um mehr als 10 dB. 

 

Die Gesamtbelastung überschreitet bei nicht schalloptimiertem Betrieb der geplanten WEA an keinem 

Immissionsort, für den die geplanten WEA einen relevanten Beitrag liefern, den Immissionsrichtwert 

für die Nacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Revisionen:  

21224350A 22.08.2014 Erste Version 

21224350A1 19.11.2014 Verschiebung  des Standorts für WEA 1. 

21224350A2 09.12.2014 WEA Tacke  wird nicht mehr berücksichtigt (Abbau). 
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1 Aufgabenstellung 

1.1  Allgemeine Informationen und beteiligte Parteien 

Auftraggeber: Energiekontor AG 

Büro Bremen 

Mary-Somerville-Straße 5 

28359 Bremen 

Betreiber: Energiekontor AG 

Büro Bremen 

Mary-Somerville-Straße 5 

28359 Bremen  

Ansprechpartner: Frau Dipl.-Ing Christine Hahn 

Standort: Eschfeld/Am Hochstein, Waldenrath, Heinsberg 

Koordinaten:  

UTM 32 U 2967835m , 5653958 m 

Anlage: 4 Windenergieanlagen (WEA) 

Aufgabenstellung: Prognose der schädlichen Umwelteinwirkungen 

durch Lärm 

Bearbeiter: Dr. Kai Born 

Beteiligte weitere Institute: nein 

Fachlich Verantwortlicher: Dr. Peter Wilbring 

Telefon-Nr.: 0221 806-2275 

e-Mail-Adresse: peter.wilbring@de.tuv.com 

 

1.2 Konkretisierung der Aufgabenstellung 

Der Betreiber plant die Errichtung von vier Windenergieanlagen (WEA) des Typs Nordex N177 2.400 in 
Heinsberg, Waldenrath: 
 

Stück Typ Leistung Nabenhöhe 

4 Nordex N117 2400 2400 kW 91,0 m 

 

Die TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH wurde beauftragt, die erwarteten Umwelteinwirkungen 
durch Schallemissionen in der Umgebung der Anlagen zu berechnen. 

 

Die Immissionsprognose wird entsprechen den Empfehlungen des Windenergie-Erlasses NRW [2] auf 

Basis der DIN EN ISO 9613-2 [5] durchgeführt.  
Die geplanten Standortkoordinaten und Anlagendaten sind durch den Auftraggeber genannt worden.  
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1.3 Vorgehensweise 

Die Immissionsorte werden in Anlehnung an TA Lärm Kap. 6.1 ausgewählt und eingestuft. Bebauungs-

pläne lagen zur Einsicht vor. In der näheren Umgebung befinden sich weitere Windenergieanlagen und 
zwei BHKW, die eine nennenswerte Vorbelastung bewirken. Die Vorbelastung wird rechnerisch gemäß 
Anhang der TA Lärm bestimmt. Da nicht bekannt ist, welche der Bestandsanlagen in welchen schallredu-
zierten Modus betrieben wird, wird die Vorbelastung durch andere WEA für den Regelbetrieb, also als 
Maximalwert (nicht schalloptimiert/leistungsreduziert), bestimmt.  

Bei der Erstellung von Bauplänen ist die Lärmbelastung in der städtebaulichen Planung gemäß DIN 
18005-1 [6] zu berücksichtigen. Da hier bzw. im zugehörigen Anhang und dem Beiblatt 1 die Berech-
nungsvorschriften für die Lärmprognose im Planungsprozess nicht genau benannt sind, werden im vor-
liegenden Gutachten die in der TA Lärm genannten schärferen Immissionsrichtwerte und die im Anhang 
der TA Lärm verankerten Methoden angewandt. Die Immissionsprognose wird folglich entsprechend der 

TA Lärm [1] und in WEA-spezifischen Punkten basierend auf der Empfehlung des LAI zur Prognose der 
Schallimmissionen [3] und der Ausführungen des Windenergie-Handbuchs [4] durchgeführt. Die Dämp-
fung der Schallausbreitung wird nach DIN EN ISO 9613-2 [7] berechnet. 
Nordrhein-Westfalen hat in Ergänzung einen Windenergie-Erlass [2] veröffentlicht, in dem die Vorge-
hensweise bei der rechnerischen Bestimmung der Schallimmissionen für Windenergieanlagen geregelt 

ist. Hierbei wird festgelegt, dass derjenige Beurteilungspegel zu bestimmen ist, der mit einer Wahrschein-
lichkeit von 90% unterschritten ist. Das führt zur Beaufschlagung verschiedener Unsicherheitszuschläge, 
die in der Verfahrensbeschreibung Kap. 4.1.7 beschrieben sind. 
Zusätzlich wurde das Irrelevanzkriterium nach TA Lärm Nr. 3.2.1 bei der Bewertung der Anlagen auf 
15 dB unter dem Immissionsrichtwert gesenkt, um nicht durch kleine Beiträge vieler Anlagen uner-

wünschte Überschreitungen des Immissionsrichtwerts zu erzeugen. Das Irrelevanzkriterium wird auch auf 
die WEA, die zur Vorbelastung beitragen, angewendet. 
Es wird geprüft, ob an allen Immissionsorten die Immissionsrichtwerte nach TA Lärm Nr. 6.1 eingehalten 
werden.  
Im nächsten Kapitel werden zunächst die Lage des Windparks und die Umgebung beschrieben; in Kapitel 

3 wird die Anlagenbeschreibung vorgenommen. In Kap. 4 wird die Schallimmissionsprognose beschrie-
ben. Die Ergebnisse werden in Kapitel 5 zusammengefasst. 

1.4 Methodik, verwendete Hilfsmittel und Programme 

Die Festlegung der Grenzwerte erfolgt nach TA Lärm [1] . Die Berechnungen der Schallimmission erfol-
gen nach DIN EN ISO 9613-2 [5]. 
Für die räumliche Darstellung und die Berechnungen wird WindPro V. 2.9 Build 285, verwendet.  
 

 

 

  



 

TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH 

Luftreinhaltung 
 

 

 

 

 

Schallprognose für einen geplanten Windpark der Firma Energiekontor in 

Heinsberg, Waldenrath, Berichts-Nr. 936/21224350/A2 

 

 Seite 9 von 69 

 

3022796_2014_936_21224350A2.docx  

2 Örtliche Verhältnisse 

2.1 Standortbeschreibung 

Das Windparkgelände befindet sich im Kreis Heinsberg im Westen Nordrhein-Westfalens (s. Abbildung 
1).  
Naturräumlich/geografisch ist der Standort dem niederrheinischen Tiefland zuzuordnen. Die Umgebung 

ist von Feldbau mit kleineren Windbrüchen und Siedlungen dörflichen Charakters (2 Geschosse) geprägt. 
Die Geländeform ist flach. 
 

Standort der Anlage: 

Koordinaten (Zentrum Betriebsgelände): 32 U 295.835 m,  5.653.958 m  

 

 
Abbildung 1: Lage des geplanten Windparks (roter Kreis). Quelle Karte: openstreetmap.org 

2.2 Standortbesichtigung 

Die letzte Standortbesichtigung erfolgte am 24.4.2014 durch Dr. Kai Born und umfasste den Besuch der 
Immissionsorte, der WEA-Standorte und der Vergleichsanlagen. 

 
da das Wohnhaus weitgehend durch Baum- und Buschbewuchs zerstört ist. Daher wird dieser Immissi-
onsort nicht in der Auswertung betrachtet. 
Ansonsten wurden keine nennenswerten Änderungen gegenüber dem in Karten und Luftbildern darge-
stellten Zustand beobachtet. 
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2.3 Topografische Eingangsdaten 

2.3.1 Geländehöhen 
Die Geländehöhen wurden dem SRTM-Datensatz [8] mit 90 m Auflösung entnommen. Eine Korrektur 

durch Verwendung feinerer Daten fand nicht statt. Es ist anzumerken, dass die SRTM-Daten auf Radar-
messungen beruhen, daher fließen die Waldbestände als leichte Erhöhungen der Oberfläche ein. Eine 
Korrektur der Geländehöhen war für den Zweck der Schallprognose nicht notwendig, da die künstlichen 
Überhöhungen nur gering sind und daher keine Immissionsorte von Schallquellen abschirmen. Das digi-
tale Geländemodell der näheren Umgebung ist in Abbildung 2 dargestellt. 
 

 
Abbildung 2: Geländehöhen der näheren Umgebung. 

 
2.3.2 Landnutzung und Rauigkeiten 

Die Landnutzungstypen und zugehörigen Rauigkeiten basieren auf einer überarbeiteten Version des 

CORINE-Landnutzungskatasters [9]. 

Die direkte Umgebung des Windparks ist landwirtschaftlich durch Ackerbau genutzt. Im näheren Bereich 
befindet sich Wohnbebauung dörflichen Charakters (2 Geschosse inkl. Dach) in den Orten Birgden (west-
lich), Waldenrath (nördwestlich), Straeten (nordöstlich), Tripsrath (östlich) und Hatterath (südlich) sowie 
einige einzeln stehende Gebäude am Ortsrand von Hatterath (Splittersiedlung). Damit ist die Wohnbe-

(TA Lärm Nr. 6.1 Buchstabe c) ) zuzuordnen. Die Wohnbebauung in Birgden wird teilweise als allgemei-
nes Wohngebiet nach TA Lärm Nr. 6.1 Buchstabe d) bewertet. 
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Abbildung 3: Rauigkeitslängen in der Umgebung der Anlagen. 
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3 Informationen zum Windpark 

3.1 Beschreibung der Anlagen 

3.1.1 Geplante Anlage 
 

Beschreibung der Anlagen (nach  Betreiberangaben): 

WEA Typ:  Nordex N117 2400 

Anzahl: 4 

Typklasse: IEC IIIA, DIBt WZ 2 

Nabenhöhe: 91 m 

Rotordurchmesser: 116,8 m 

Nennleistung: 2400 kW 

Steuerung: Pitch 

Schallemissionswerte:  

Name: GLGH Messprotokoll 12 08939 258-S-0001-B 

Quelle: Auftraggeber 

  

 

3.1.2 Bestandsanlagen zur Bestimmung der Vorbelastung 
 

Für die Anlagen der näheren Umgebung liegen keine vollständigen Informationen vor. Es wird von fol-

genden Anlagen ausgegangen: 

 

Tabelle 1: Lage und Kenndaten der Anlagen, die eine Lärm-Vorbelastung erzeugen. 
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3.2 Standorte der Anlagen und Immissionsorte 

Die folgende Tabelle zeigt die Standorte der geplanten WEA: 

 

Tabelle 2: Positionen der geplanten WEA. Koordinaten in UTM (ETRS89) Zone 32 und Gauß-Krüger, El-
lipsoid Bessel, Potsdam, Zone 2. 

 

Als Immissionsorte wurden nahe gelegene Wohnhäuser gewählt. Die Immissionsorte sind in Tabelle 3 
aufgeführt. 

 

Tabelle 3: Liste der Schallimmissionsorte. 
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Abbildung 4: Lage der geplanten WEA und der Schallimmissionsorte. 

Für   Im Jankerfeld/III 
[10] der Gemeinde Gangelt. e
Für dieses Gutachten wurden für die Immissionsorte A-E präventiv die schärferen Anforderungen für ein 
Allgemeines , um möglichen zukünftigen Entwicklungen Raum zu lassen. 
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4 Schallimmissionsprognose 

Die Berechnung der Schallimmission wird flächenhaft und an den Immissionsorten nach den Vorgaben 

der TA Lärm [1] und DIN EN 9613-2 [11] durchgeführt. 

4.1 Immissionsschutzanforderungen 

4.1.1 Beurteilungspegel 

Die Beurteilung der Betriebsgeräusche erfolgt nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bun-

des-Immissionsschutzgesetz TA Lärm - Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm [1]. Nach TA 

Lärm sind die Betriebsgeräusche zur Tageszeit (06.00 - 22.00 Uhr) und zur Nachtzeit (22.00 - 06.00 Uhr) 

getrennt zu beurteilen. Tags ist ein Bezugszeitraum von 16 h maßgebend, nachts ist die lauteste Stunde 

zu betrachten.  

 

Zur Beurteilung der Geräuschimmissionen nach TA Lärm sind die Beurteilungspegel der Betriebsgeräu-

sche für den maßgeblichen Immissionsort, 0,5 m außerhalb des geöffneten Fensters des vom Geräusch 

am stärksten betroffenen schutzbedürftigen Raumes1 zu bilden und mit den Immissionsrichtwerten (IRW) 

zu vergleichen. Die an den Immissionsorten einzuhaltenden Immissionsrichtwerte ergeben sich nach TA 

Lärm entsprechend den Gebietsausweisungen im Bebauungsplan oder bei nicht vorhandenem B-Plan 

entsprechend der Schutzbedürftigkeit (§ 34 BauGB).  

 

Um den Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen sicherzustellen, dürfen laut Nummer 3.2.1 der TA 

Lärm die Immissionsrichtwerte durch die Gesamtbelastung am maßgeblichen Immissionsort nicht über-

schritten werden. Unter der Gesamtbelastung ist die Belastung an einem Immissionsort zu verstehen, die 

von allen Anlagen hervorgerufen wird, für die die TA Lärm gilt. Wirken neben der zu beurteilenden Anlage 

(Zusatzbelastung) auf den maßgeblichen Immissionsort noch weitere Anlagengeräusche (Vorbelastung) 

ein, muss sichergestellt werden, dass die Immissionsrichtwerte durch alle Anlagen gemeinsam eingehal-

ten werden. Unterschreitet die von einer nach BImSchG [12] genehmigungsbedürftigen Anlage ausge-

hende Zusatzbelastung die zulässigen Immissionsrichtwerte um mindestens 6 dB (Irrelevanzkriterium), 

so darf auch bei einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung die Genehmi-

gung für diese Anlage in der Regel nicht versagt werden (Nr. 3.2.1 TA Lärm). Da das betrachtete Gebiet 

durch eine Vielzahl von Windenergieanlagen und Windparks vorbelastet ist, wurde dieses Irrelevanzkrite-

rium  wie in vielen anderen Gebieten mit vielen Windenergieanlagen  auf 15 dB unter IRW festgelegt 2. 

 

4.1.2 Spitzenpegelkriterium 

Gemäß Nummer 6.1 der TA Lärm dürfen auch einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen den Immissions-

richtwert am Tage um nicht mehr als 30 dB und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB überschreiten 

(Spitzenpegelkriterium). Bei den geplanten Anlagen kommt es nicht zu nennenswerten Spitzenpegeln. 

 

4.1.3 Tieffrequente Geräusche  

Gemäß Nr. 7.3 TA Lärm ist zu prüfen, ob schädliche Umwelteinwirkungen durch tieffrequente Geräusche 

(Frequenzbereich < 90 Hz) in schutzbedürftigen Räumen bei geschlossenen Fenstern auftreten können.  

Verschiedene Messungen  haben gezeigt,  dass  von WEA zwar Infraschall ausgehen kann, dass die 

damit zusammenhängende Schallimmission jedoch weit unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Men-

schen liegt ( [4], [13], [14], [15]). In vielen Situationen wurde kein Unterschied zwischen den Messwerten 

                                                      
1  Schutzbedürftig im Sinne der DIN 4109, Schallschutz im Hochbau, Ausgabe 1989, u.a. Wohn- und 

Büroräume, etc. 
2 Telefonat vom 23.6.2014 mit H. Winkler vom Kreis Heinsberg. 
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bei an- und ausgeschalteter WEA festgestellt. Die  Wirkungsforschung  hat  bisher  keine  negativen  Wir-

kungen  im  Bereich  unterhalb  der Wahrnehmungsschwelle  feststellen  können ( [13], [16]). Allerdings 

haben etwa 2-5% der Bevölkerung eine um etwa 10 dB niedrigere Wahrnehmungsschwelle. Die Schall-

immissionen von WEA sind im tieffrequenten und Infraschallbereich jedoch in den meisten Fällen so ge-

ring, dass sie auch eine um 10 dB abgesenkte Wahrnehmungsschwelle unterschreiten [4]. Aus diesem 

Grund werden tieffrequente Geräusche hier nicht gesondert betrachtet. 

 

4.1.4 Verdeckung durch Fremdgeräusche 

Eine mögliche Verdeckung durch Fremdgeräusche wird nicht berücksichtigt. 

 

4.1.5 Gemengelagen 

Eine Gemengelage, die zu Richtwerten zwischen den in der TA Lärm aufgeführten IRW führen würde, 

liegt nicht vor. 

 

4.1.6 Berechnungsverfahren 

Die Berechnung der Schallausbreitung wird gemäß TA Lärm nach DIN ISO 9613-2 mithilfe des Software-

programms WindPRO durchgeführt. Die Berechnung erfolgt frequenzunabhängig, was gegenüber der 

Oktavband-Berechnung zu konservativeren Ergebnissen führt. 

Die Windenergieanlagen werden dabei als Punktschallquellen in Nabenhöhe betrachtet. 

Reflexionen aufgrund bestimmter Gebäudeanordnungen sind im Rahmen der Ortsbesichtigung geprüft 
worden. Eine Berücksichtigung ist nicht erforderlich. 
Die meteorologische Korrektur Cmet ist entsprechend [17] zu berücksichtigen. Es berechnet sich aus einer 
Grunddämpfung C0, die abhängig von meteorologischen Parametern und der Windrichtung ist, und lage-

abhängigen Parametern, die für jeden Immissionsort berechnet werden müssen. An verschiedenen Stel-
len ( [4], [17]) wird ein windrichtungsunabhängiges C0 von 2,0 dB empfohlen. Die meteorologische Kor-
rektur trägt erst bei größeren Entfernungen zur Dämpfung bei. 
Die Vorbelastung wird nach [17] für den Standort Aachen eine meteorologische Dämpfung mit C0 = 
1,3 dB, für die Mitwindrichtung von SW empfohlen. Die meteorologische Dämpfung wird windrichtungs-

unabhängig mit diesem Wert angewandt.  
 

Zusammenfassend werden die Randbedingungen für die Modellierung dargestellt: 
 

 Für die geplante Windenergieanlage liegen drei Messberichte vor: 

 GLGH [18] 

 TÜV Rheinland [19] 

 Wind Consult GmbH [20] 

 Die Berechnungen erfolgen frequenzunabhängig, 

 Richtwirkungskorrektur: siehe im Anhang 0dargestellte detaillierte Berechnungen, 

 Dämpfung aufgrund Vegetation wird vernachlässigt, 

 Dämpfung aufgrund von Luftabsorption gemäß [11] Kap. 7.2, 

 Dämpfung aufgrund des Bodeneffektes gemäß  [11] Kap. 7.3.2 (alternatives Verfahren), 

 Dämpfungen aufgrund von Abschirmungen werden nicht berücksichtigt, 

 Dämpfung aufgrund anderer Effekte: hier 0 dB 

 Meteorologische Korrektur Cmet: C0 = 1,3 dB (richtungsunabhängige meteorologische Dämpfung mit 

Wert der Mitwindrichtung) 

 Die Impuls- oder Tonhaltigkeit der geplanten Anlage ist so niedrig, dass keine Einzeltonzuschläge 

notwendig sind 
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4.1.7 Qualität der Prognose 

Entsprechend der TA Lärm ist eine Aussage zur Qualität der vorliegenden Prognose zu treffen. Daher 
wird hier geprüft, ob unter Berücksichtigung der oberen Vertrauensbereichsgrenze aller Unsicherheiten 
der nach TA Lärm ermittelte Beurteilungspegel mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% den für die Anlage 
einzuhaltenden Immissionsrichtwert einhält. Hierfür wird die von der LAI in [3] vorgeschlagene und im 
Windenergie-Handbuch [4] ausgeführte Methode der Unsicherheitseinschätzung herangezogen. 

Die obere Vertrauensbereichsgrenze umfasst eine Bewertung der Zuverlässigkeit und Validität der Ein-
gangsdaten sowie der Genauigkeit des Prognosemodells einschließlich der programmtechnischen Um-
setzung (Gesamtstandard ges). 
Die Gesamtstandardabweichung der Prognose ges setzt sich wie folgt zusammen: 

 

  

 

 mit: 

 ges    : Gesamtstandardabweichung der Prognose 

 R     : Standardabweichung der Messungen 

 P     : Produktionsstandardabweichung: Serienstreuung der WEA 

 Progn: : Standardabweichung des Prognoseverfahrens (Modellierung) 

 

Eine mögliche Abschirmung durch Vegetation oder Gebäude wird nicht berücksichtigt. Im vorliegenden 

Fall ist auch die Berücksichtigung von Gebäudereflexionen nicht erforderlich. Die Festlegung der Werte 

für Unsicherheiten ist in Tabelle 4 dargestellt: 

 

Tabelle 4: Werte für Unsicherheiten 

Unsicherheit Betrag Bemerkung 

R 2 dB Keine Messberichte, berechnete Werte 

0,5 dB Garantiewert nach Messbericht ohne Angabe der Mes-

sungenauigkeit 

Messunsicherheit aus Be-

richt 

Messbericht mit Angabe der Messungenauigkeit 

0,5 dB 3 oder mehr Messberichte nach IEC 61400-11 

P 1,22 dB Weniger als 3 Messberichte 

Berechnung nach DIN 

50376 

Mindestens 3 Messberichte 

Progn 1,5 dB Für Schallimmissionsprognose nach DIN ISO 9613-2 

 

Für den Betrieb stall- oder active stall-geregelter Anlagen und für ältere Anlagen, für die nur ein Schall-

leistungspegel bei 8 m/s Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe vorliegt, wird nach [3] ein Sicherheitszu-

schlag von 3 dB auf den Schalleistungspegel LWA erhoben.  

Die Prognoseunsicherheit wird in Anlehnung an die DIN ISO 9613-2 mit ±3 dB angegeben. Die Progno-
segenauigkeit von ±3 dB ist als 2 -Abweichung zu verstehen, wodurch sich eine Standardabweichung 
des Prognoseverfahrens Progn = 1,5 dB ergibt. Enthalten sind Unsicherheiten der Software sowie der Ko-
ordinaten und der Umgebungsbedingungen. Nicht enthalten ist die windrichtungsabhängige Ausbreitung 
des Schalls. 

 

Der Prognosewert, der allein aus dem gemessenen Schallleistungspegel berechnet wird, lässt bei An-
nahme einer Normalverteilung mit der Standardabweichung ges eine Überschreitungswahrscheinlichkeit 
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von 50% erwarten. Eine obere Vertrauensbereichsgrenze (OVB, Symbol LO) für geringere Überschrei-

tungswahrscheinlichkeiten berechnet sich zu: 
 

mit: 

LO   : obere Vertrauensbereichsgrenze (OVB) des Schalleistungs- oder Beurteilungspegels, 

Lm  :  prognostizierter Wert am Immissionsort oder Schalleistungspegel der Quelle, 

z     :  Zufallsvariable der Standardnormalverteilung,  

ges  : Standardabweichung des Prognoseverfahrens 

 

Unter der Annahme, dass der real auftretende Wert in 90%  aller Fälle die obere Vertrauensbereichs-
grenze des prognostizierten Werts einhält bzw. in 10% überschreitet (90. Perzentil), ergibt sich z = 1,28. 
Wegen der Linearität der Schallmodellierung kann der OVB emissionsseitig dem Schalleistungspegel der 
Quelle oder immissionsseitig dem Beurteilungspegel am Immissionsort hinzugefügt werden.  
Um die Unsicherheiten bei den Berechnungen entsprechend zu berücksichtigen, werden zur Bestimmung 
des OVB dem für die Anlagen ermittelten Schallleistungspegel LWA jeweils 1,28 ges aufaddiert. 

 
4.1.8 Schallleistungspegel aller verwendeten Quellen 

Die Schalleistungspegel für den Tagbetrieb werden emissionsseitig um die geschätzte Unsicherheit er-

höht, so dass die aus der Prognose resultierenden Belastungswerte mit einer Wahrscheinlichkeit von 

90% nicht überschritten werden. Die Emissionen des BHKW werden mit 93 dB(A) aus Erfahrungswerten 

geschätzt, wobei als Schallquelle konservativ nicht das ganze Gebäude, sondern eine Punktquelle in Hö-

he des Schornsteins berechnet wird. Bei Pitch-geregelten Anlagen nimmt der Schalleistungspegel ober-

halb des Erreichens der Nennleistung wieder ab, da dann die Rotorflügel aus dem Wind gedreht werden. 

Somit ergibt sich keine Zunahme des Schallleistungspegels mit der Windgeschwindigkeit, wenn die Mes-

sungen nichts anderes dokumentieren. Bei Stall-geregelten Anlagen wird eine Zunahme des Schalleis-

tungspegels um 1 dB / 1 m/s Windgeschwindigkeit angesetzt. Zu den Schalleistungspegeln der Neuanla-

gen werden die oben in Kap. 4.1.7 beschriebenen Unsicherheiten immissionsseitig addiert: 

 

Tabelle 5: In der Schallimmissionsprognose verwendete Schallleistungspegel (offener Betrieb). 

 
 
Die Schallleistungspegel für den Nachtbetrieb der vorhandenen Anlagen werden für den nicht schallopti-

mierten Betrieb verwendet, da keine genaueren Angaben zur Betriebsweise vorliegen. Die folgenden 

Schalleistungspegel werden verwendet: 

 
Tabelle 6: Schalleistungspegel der Bestandsanlagen und der bekannten Bebauungsplan-Anlagen. 

 

 



 

TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH 

Luftreinhaltung 
 

 

 

 

 

Schallprognose für einen geplanten Windpark der Firma Energiekontor in 

Heinsberg, Waldenrath, Berichts-Nr. 936/21224350/A2 

 

 Seite 19 von 69 

 

3022796_2014_936_21224350A2.docx  

Für die BHKW wird ein Schalleistungspegel von 93 dB(A) als Punktquelle in 11,00 m bzw. in 18,00 m 

Höhe angesetzt und durch Unsicherheitszuschläge ergänzt: 

 

Tabelle 7: Schalleistungspegel und Unsicherheiten der beiden BHKW. 

  

 

4.1.9 Immissionsrichtwerte 

Für die Immissionsorte sind die Immissionsrichtwerte IRW entsprechend TA-Lärm [1] festgesetzt auf: 
 

Tabelle 8: Immissionsrichtwerte (IRW) für verschiedenen Nutzungstypen nach TA Lärm Kap. 6.1, die 
durch die Gesamtbelastung (Vorbelastung + Zusatzbelastung) eingehalten werden müssen 

Nutzungstyp IRW Tag in dB(A) IRW Nacht in dB(A) 

Kur- und Feriengebiet 45 35 

Reines Wohngebiet 50 35 

Allgemeines Wohngebiet 55 40 

Dorf- und Mischgebiet, Außenbereich 60 45 

Gewerbegebiet 65 50 

Industriegebiet 70 70 

 

Die Immissionsorte F-Y sind dem Außenbereich zuzuordnen. Im Außenbereich sind keine Zuschläge für 
Zeiten mit erhöhten Empfindlichkeiten nach TA Lärm Nr. 6.5 vorzunehmen. 
Die Immissionsorte A-E sind dem Wohn  zugeordnet. Hier werden Zeiten mit erhöh-

ten Empfindlichkeiten berücksichtigt: 
Werktags:   06:00 h  07:00 h 
    20:00 h  22:00 h 
Sonntags und Feiertags:  06:00 h  09:00 h 
    13:00 h  15:00 h 

    20:00 h  22:00 h 
Für diese Zeiten müssen nach TA Lärm Nr. 6.5 Zuschläge von 6 dB erhoben werden. Da die Anforderun-
gen für die Immissionswerte nachts niedriger sind als die Werte für Zeiten erhöhter Empfindlichkeit und 
kein schalloptimierter Betrieb geplant ist, spielt das in diesem Fall keine Rolle.    

4.2 Ergebnis der Lärmprognose 

Mit den oben genannten Schalleistungspegeln wird die Berechnung der Schallimmissionsprognose 
durchgeführt. Die Immissionen durch die Einzelanlagen werden für jeden Immissionsort aufaddiert. 
Die Schallimmissionsprognose erfolgt für alle Anlagen für den offenen, nicht schalloptimierten Betrieb der 
geplanten und der bestehenden Anlagen. 

Die Immissionsrichtwerte für den Tag werden an allen Immissionsorten um mindestens 10 dB unterschrit-
ten. Im Folgenden werden die Schallprognosen für den kritischeren Nachtbetrieb dargestellt. 
Zur Beurteilung der Irrelevanz wird folgendermaßen vorgegangen: 
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Vorbelastung: Liegt der Beitrag einer Bestandsanlage zum Beurteilungspegel an einem Immissionsort 

unterhalb des IRW minus 15 dB, so wird diese Anlage wegen ihres nicht relevanten Beitrags vernachläs-
sigt. 
Zusatzbelastung: Liegt der gesamte Beitrag des geplanten Windparks an einem Immissionsort unter-

halb des IRW minus 15 dB, so wird der Beitrag des geplanten Windparks an diesem Immissionsort ver-
nachlässigt. 
Im Folgenden werden nur diejenigen Immissionsorte bewertet, an denen der geplante Windpark einen re-
levanten Beitrag zum Beurteilungspegel liefert. 

In den folgenden Unterabschnitten werden nur die Ergebnistabellen präsentiert. Die vollständigen Be-
rechnungstabellen sind im Anhang A3 und die detaillierten Protokolle inkl. der Berechnungsparameter im 
Anhang 0dargestellt. 
 
4.2.1 Zusatzbelastung: Auswahl zu bewertender Immissionsorte 

Die Zusatzbelastung ist in der Karte in Abbildung 5 dargestellt. In Tabelle 9 sind die Werte an den Im-

missionsorten tabellarisch dargestellt. Für die Bewertung sind nur die Immissionsrichtwerte für die Nacht 
relevant. 
 
 

 
Abbildung 5: Zusatzbelastung durch den Windpark. Relevante Zusatzbelastungen werden für Immissi-

- nur an Immissionsorten 
innerhalb des gelben Bereiches erzeugt Immissionsrichtwert 

 innerhalb des schwarzen Kreises. 
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Tabelle 9: Zusatzbelastung durch die geplanten WEA an allen Immissionsorten. Es werden nur die Im-
missionsorte mit einem relevanten Beitrag der Zusatzbelastung zum Beurteilungspegel (fett gedruckt) 
bewertet. 
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4.2.2 Gesamtbelastung 

Die Gesamtbelastung ist in Abbildung 6 gezeigt. Die Beurteilungspegel an den zu bewertenden Immis-

sionsorten sind in Tabelle 10 angegeben. Die Berechnungen mit Nachkommastelle sind im Anhang A3 

aufgeführt. 

Die Gesamtbelastung unterschreitet bei nicht schalloptimiertem Betrieb der geplanten WEA die Immissi-

onsrichtwerte für Tag an allen Immissionsorten, für welche die geplanten WEA einen relevanten Beitrag 

liefern, um mehr als 10 dB. 

Die Gesamtbelastung überschreitet bei nicht schalloptimiertem Betrieb der geplanten WEA an keinem 

Immissionsort, für den die geplanten WEA einen relevanten Beitrag liefern, den Immissionsrichtwert für 

die Nacht. 

 

 

 
Abbildung 6: Isophonen der Gesamtbelastung inkl. OVB. 
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Tabelle 10: Belastungen an den Immissionsorten, an denen der geplante Windpark einen relevanten Bei-

keine relevante Vorbelastung gibt. 
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5 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die Energiekontor AG plant den Bau von 4 WEA des Typs N117/2.400 in Heinsberg, Waldenrath. Die 

TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH wurde beauftragt, die Umwelteinwirkungen durch Schalle-
missionen der Anlagen zu prüfen. Die Immissionsrichtwerte für die Lärmbelastung wurden nach TA Lärm 
[1] festgelegt.  
Die Belastung durch Lärm wurde mit Hilfe einer Schallimmissionsprognose nach TA Lärm [1] und dem 
Windenergie-Erlass NRW [2] für ausgewählte Schallimmissionsorte berechnet. Die Unsicherheiten der 

Bestimmung der Schallimmissionsprognose wurden durch aus Einzelunsicherheiten berechnete Auf-
schläge nach Empfehlungen der Bund- Länderarbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) [3] und 
dem Windenergie-Handbuch von M. Agatz [4] berücksichtigt. 
 

Die Schallimmission wurde konservativ ohne Berücksichtigung des schalloptimierten Betriebs von Be-

standsanlagen berechnet. 

 

Die Gesamtbelastung unterschreitet bei nicht schalloptimiertem Betrieb der geplanten WEA die Immissi-

onsrichtwerte für Tag an allen Immissionsorten, für welche die geplanten WEA einen relevanten Beitrag 

liefern, um mehr als 10 dB. 

 

Die Gesamtbelastung überschreitet bei nicht schalloptimiertem Betrieb der geplanten WEA an keinem 

Immissionsort, für den die geplanten WEA einen relevanten Beitrag liefern, den Immissionsrichtwert für 

die Nacht. 

  

Abteilung Immissionsschutz / Luftreinhaltung (936) 

Der Bearbeiter: Stellvertreter des fachlich Verantwortlichen: 

 
 

______________________________ ___________________________________ 

Dr. Kai Born Dr. Tobias Schäfer 
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6 Anhang 
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A2  Fotodokumentation der Immissionsorte 
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A3  Berechnung der Beurteilungspegel 

 
Erläuterungen zur folgenden Tabelle: 
 
Die logarithmische Summenformel zur Addition beliebig vieler Beurteilungspegel Pi  zum Gesamtpegel 
PGes lautet: 

 

  
 

1. Spalten IO A  IO Y bezeichnen Immissionsorte.  
2. Spalte 1 bezeichnet die Schallquellen. 
3. Die Zeilen 2 und 3 geben den an jedem Immissionsort berücksichtigten IRW bzw. die Irrelevanz-

grenze an. 
4. Ab Zeile 4 gibt jeder Wert den Beitrag der Schallquelle zum Beurteilungspegel des Immission-

sorts in der jeweiligen Spalte an. 
5. Werte, die nicht als irrelevant eingestuft werden und in der Berechnung weiter berücksichtigt 

sind, sind zur Übersicht fett gedruckt. 
6. WEA 1  WEA 4 sind die geplanten Anlagen. Alle Werte werden verwendet, um die logarithmi-

sche Summe für die Zusatzbelastung (Zeile ZB im unteren Teil) zu berechnen. 
7. WEA 5  WEA 23 sind Bestands-WEA und BHKW. Nur Werte oberhalb des IRW minus 15 dB 

werden verwendet, um die Vorbelastung VB im unteren Teil der Tabelle zu berechnen. 
8. In der vorletzten Zeile wird die Gesamtbelastung GB, berechnet als 10 log10( 10

 0,1 VB + 10 0,1 ZB  ), 
dargestellt. Die Zusatzbelastung ZB wird nur bei Werten größer oder gleich IRW minus 15 dB be-
rücksichtigt. 

9. In der letzten Zeile wird das gerundete Ergebnis als Rd(GB) für die Gesamtbelastung angege-
ben. 
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A4  Detaillierte Protokolle der Schallimmissionsprognosen 

 

 

 

1. Zusatzbelastung  Hauptergebnis 
2. Zusatzbelastung  Detaillierte Ergebnisse 
3. Gesamtbelastung  Hauptergebnis 
4. Gesamtbelastung  Detaillierte Ergebnisse 
5. Gesamtbelastung  Annahmen für Schallberechnung 
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1. Zusatzbelastung  Hauptergebnis 
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2. Zusatzbelastung  Detaillierte Ergebnisse 
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3. Gesamtbelastung - Hauptergebnis 
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4. Gesamtbelastung  Detaillierte Ergebnisse 
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5. Gesamtbelastung  Annahmen an Schallberechnung 
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A5  Kurzprotokolle von Messberichten der Schallpegel für die WEA 

Nordex N177/2.400 
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Der vollständige Messbericht der TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH [19] liegt im Hause vor und 

ist aus Gründen der Vertraulichkeit nicht dargestellt. 


